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Otto G. Mayer

Zumutung
per
Gesetz

Der Runderlaß 230/78 der 
Bundesanstalt für Arbeit hat 

für reichlich Diskussionsstoff ge
sorgt. Er präzisiert, was mit fo rt
schreitender Arbeitslosigkeit als 
Arbeitsplatz „zugem utet“ wer
den soll. Politisch aktuell 
wurde der Erlaß, als der Refe
rentenentwurf für die 5. Novel
lierung des Arbeitsförderungs
gesetzes (AFG) verschickt wurde, 
durch die u. a. die „Zumutbar
ke it“ genauer geregelt werden 
soll. Fänden die Regelungen 
des Runderlasses Eingang in 
das Gesetz, könnte sicherlich 
m it einer gewerkschaftlichen 
Formel gesagt werden, daß eine 
Tendenz fortgeführt wird, „den 
Besitzstand der bisherigen Be
schäftigungsbedingungen . . .  zu 
untergraben“ .

Der betreffende § 103 des AFG, 
das im Jahre 1969 in Kraft trat, 
sagte nämlich relativ wenig dar
über aus, was „zum utbar“ sein 
sollte. Die interpretationsbe
dürftigen Formulierungen des 
Gesetzes sind verständlich, 
wenn man sich daran erinnert, 
daß es aus einer Zeit mit hohem 
Beschäftigungsniveau stammt 
und die vorausgegangene Re

zession von 1965/66 über
raschend schnell überwunden 
wurde. Wie in anderen w irt
schaftspolitischen Bereichen ver
stärkten diese Erfahrungen auch 
hier den Glauben an eine ge
wisse „M achbarkeit“ der w irt
schaftlichen Entwicklung.

Der starke Beschäftigungsein
bruch im Jahre 1974 und die seit 
vier Jahren bei rund einer M il
lion verharrende Zahl von Ar
beitslosen zwangen sehr schnell 
zur Relativierung dieser Hoff
nungen. Verbunden damit war 
eine gewisse Präzisierung des 
Begriffes „Zum utbarkeit“ im Zu
sammenhang mit dem Haus
haltsstrukturgesetz von 1975. 
Danach wurde 2. B. festgelegt, 
daß dem -  immer wieder zitier
ten -  Diplom-Ingenieur nach 
längerer Arbeitslosigkeit auch 
eine Stelle als Ingenieur zuge
mutet werden könne, daß Ar
beitslose eine Einkommensmin
derung und eine schwer zu er
reichende Arbeitsstelle hinzu
nehmen hätten. Da der Rund
erlaß darüber hinausgeht, liegt 
sicherlich eine Verschärfung des 
Zumutbarkeitsbegriffes vor und 
damit eine Minderung des „Be
sitzstandes der bisherigen Be
schäftigungsbedingungen“ .

Ebenso sicher ist allerdings, 
daß dem eigentlichen Problem 
mit welcher Art von Besitz
standsdenken auch immer nicht 
beizukommen ist. Über jede der 
vorgesehenen oder denkbaren 
Regelungen läßt sich unter ver
schiedenen Aspekten trefflich 
streiten, und jeder Aspekt ver
langt nach einem anderen Zu
mutbarkeitskriterium. Die Wahr
nehmung des individuellen 
Rechts auf Ausbildung kann ge
wiß nicht unlösbar mit einem 
Anspruch auf eine entspre
chende Berufsposition zu jeder 
Zeit an jedem gewünschten Ort 
gekoppelt werden. Auch hier 
hat der Wunsch nach dem einen 
möglicherweise den Preis von 
Abstrichen an anderen Wün
schen. Andererseits ist die Ver
mittlung eines Diplom-Inge- 
nieurs in eine Pförtnerstelle 
schlichtweg volkswirtschaftliche 
Ressourcenverschwendung. V ie l
leicht noch „unzum utbarer“ ist

die Vorstellung einer Vermitt
lung von Lehrern oder Sozial
pädagogen in die besagte Stelle, 
denn sie würde erfolgen nicht 
weil es zu viele von ihnen gibt, 
sondern weil es an „Geld feh lt“ . 
Die Zumutung des „Wochenend- 
pendelns“ , solange der Arbeits
lose am Wochenende minde
stens 40 Stunden bei seiner Fa
milie verbringen kann, mutet 
wiederum dem Grundgesetz 
eine schon sehr dehnbare Inter
pretation des Schutzes von Ehe 
und Familie zu.

Dies alles zeigt, daß es 
schwierig bleiben wird, aner
kannte Kriterien für die Zumut
barkeit zu finden. Die persönli
chen und fam iliären Interessen 
des Arbeitslosen, gesellschaft
liche Wertvorstellungen, volks
wirtschaftlich Wünschenswertes, 
die Entwicklung am Arbeits
markt sowie die Interessen der 
Versichertengemeinschaft bzw. 
des Steuerzahlers sind schwer
lich unter einen Hut zu bringen. 
Jede Kodifizierung bestimmter 
Kriterien in einem Gesetz be
wegt sich damit zwischen Skylla 
und Charybdis. Wird die Zumut
barkeitsschwelle für den Ar
beitslosen relativ hoch ange
setzt, können sich für die Ver
sichertengemeinschaft und die 
Volkswirtschaft unlösbare Pro
bleme bei Arbeitslosenquoten 
ergeben, wie sie z. B. mit ernst 
zu nehmenden Argumenten für 
die 80er Jahre pro jiz iert werden. 
Faßt man die Bestimmungen re
lativ scharf, um auch solchen 
Möglichkeiten Rechnung zu tra
gen, dürften politisch und ge
sellschaftlich nicht mehr zumut
bare Fälle auftreten. Abgesehen 
davon, daß eine w irkliche Lö
sung des Zumutbarkeitspro
blems nur in einer W irtschafts
und Arbeitsm arktpolitik der 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
liegt, fragt sich, ob statt genauer 
form ulierter Gesetzesbestim
mungen derartig konfliktträch
tige und situationsbedingte 
„Arbeitsanleitungen“ , wie es 
Zumutbarkeitskriterien nun ein
mal sind, nicht stärker der poli
tischen Kontrolle in der „täg
lichen“ Praxis unterworfen wer
den sollten.
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